
 
 

Rundschreiben 7/2019 

 

 

am Mittwoch, den 09. Oktober 2019   
ab 06.00 Uhr 

 

 

Für die Sperrmüllabfuhr in Frage kommende Gegenstände sind dort zu lagern, wo 
sonst die Mülltonne bereitgestellt wird. 
 

BEI DER SPERRMÜLLABFUHR WERDEN NICHT MITGENOMMEN: 
 

 ABFÄLLE AUS INDUSTRIE- UND GEWERBEBETRIEBEN  
dazu zählen jene Abfälle, die üblicherweise in derartigen Betrieben anfallen, und mit sperri-
gen Abfällen aus Haushalten nicht vergleichbar sind 
 

 BAUSTELLENABFÄLLE, ODER ABFÄLLE DIE IM ZUGE VON UMBAUARBEITEN ANFALLEN  
z.B. Tür- und Fensterstöcke, Teppiche 
 

 SPERRIGE KOMPOSTIERBARE ABFÄLLE - z.B. Strauchschnitt  
 

 GRÖSSERE VERPACKUNGSTEILE  
z.B. Styroporformteile, Kartonagen, Folien - können über das Altstoffsammelzentrum ent-
sorgt werden 
 

 VOLUMINÖSE KUNSTSTOFFABFÄLLE  
z.B. kaputte Gartensessel, saubere Kunststoffkanister, Kunststoffwannen, saubere Dünger-
säcke, können ohne Metallteile (Schrauben, Nieten, Henkel) und wenn keine gröbere Ver-
schmutzung vorliegt, über das Altstoffsammelzentrum entsorgt werden 
 

 KÜHL- und ELEKTROGERÄTE  
z.B. Kühlschränke, Gefriertruhen und Elektrogeräte können über das Altstoffsammelzent-
rum entsorgt werden 
 

 ALTREIFEN 
können über Altstoffsammelzentren bzw. Reifenhändler entsorgt werden 
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